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Betr.: Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von 
Unionsbürgern und der Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern und 
ihren Familienangehörigen in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit 
ausgestellt werden 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments  

(Brüssel, 3. bis 4. April 2019) 
  

I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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In diesem Zusammenhang hat der Berichterstatter, Gérard DEPREZ (ALDE – BE), im Namen des 

Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres einen Kompromissänderungsantrag 

(Änderungsantrag 73) zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Über diesen Änderungsantrag war 

bei den genannten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. Weitere 

Änderungsanträge wurden nicht eingereicht. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 4. April 2019 den 

Kompromissänderungsantrag (Änderungsantrag 73) zum Verordnungsvorschlag angenommen. Der 

Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in erster 

Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 

2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 
Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol " ▌" weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 

4.4.2019 

Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise und der Aufenthaltsdokumente, 

die Unionsbürgern ausgestellt werden ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. April 2019 zu dem Vorschlag 

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Erhöhung der 

Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern und der Aufenthaltsdokumente, die 

Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit 

ausgestellt werden (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2018)0212), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0153/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 11. Juli 20183,  

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Februar 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und die Stellungnahme in Form von Änderungsanträgen des Ausschusses für die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-0436/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
3  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 78. 
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P8_TC1-COD(2018)0104 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 4. April 2019 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern und der 

Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern und deren Familienangehörigen ausgestellt 

werden, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 21 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
4 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 78. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. April 2019. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:78&comp=


 

 

8054/19   lh/JB/zb 5 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Vertrag über die Europäische Union (EUV) sieht ausdrücklich vor, die Freizügigkeit 

unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit der Unionsbürger durch den Aufbau 

eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestimmungen 

des EUV und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu 

fördern. 

(2) Die Unionsbürgerschaft verleiht jedem Bürger der Union das Recht auf Freizügigkeit 

vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen und Bedingungen. Mit der Richtlinie 

2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates6 wird dieses Recht konkret 

ausgestaltet. In Artikel 45 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) sind die Freizügigkeit und die Aufenthaltsfreiheit ebenfalls verankert. 

Die Freizügigkeit schließt das Recht ein, mit einem gültigen Personalausweis oder 

Reisepass Mitgliedstaaten zu verlassen und in Mitgliedstaaten einzureisen. 

                                                 
6 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(3) Gemäß der Richtlinie 2004/38/EG stellen die Mitgliedstaaten ihren Staatsangehörigen nach 

den nationalen Rechtsvorschriften Personalausweise oder Reisepässe aus und verlängern 

diese Dokumente. Außerdem können die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie von 

Unionsbürgern und deren Familienangehörigen verlangen, sich bei den zuständigen 

Behörden anzumelden. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Unionsbürgern unter den in 

dem genannten Artikel festgelegten Bedingungen Anmeldebescheinigungen auszustellen. 

Gemäß der genannten Richtlinie sind die Mitgliedstaaten außerdem verpflichtet, 

Aufenthaltskarten für Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats besitzen, auszustellen sowie gemäß A der Richtlinie auf Antrag Dokumente 

zur Bescheinigung des Daueraufenthalts beziehungsweise Daueraufenthaltskarten 

auszustellen.  
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(4) Die Richtlinie 2004/38/EG sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Maßnahmen erlassen 

können, die notwendig sind, um die durch diese Richtlinie verliehenen Rechte im Falle von 

Rechtsmissbrauch oder Betrug zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen. Als 

typische Fälle von Betrug im Sinne dieser Richtlinie wurden die Fälschung von 

Dokumenten und die Vorspiegelung falscher Tatsachen in Bezug auf die an das 

Aufenthaltsrecht geknüpften Bedingungen ausgewiesen. 

(5) Die Sicherheitsstandards der von den Mitgliedstaaten ausgestellten nationalen 

Personalausweise und der Unionsbürger mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat 

und ihren Familienangehörigen ausgestellten Aufenthaltstitel unterscheiden sich 

erheblich Diese Unterschiede führen zu einem höheren Fälschungs- und 

Dokumentenbetrugsrisiko und auch zu praktischen Schwierigkeiten für Bürger, die ihr 

Recht auf Freizügigkeit ausüben möchten. Gemäß den Statistiken des Europäischen 

Netzwerks für Risikoanalyse des Dokumentenbetrugs (EDF-RAN) gibt es inzwischen 

immer mehr gefälschte Personalausweise. 
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(6) In der Mitteilung vom 14. September 2016 mit dem Titel „Mehr Sicherheit in einer von 

Mobilität geprägten Welt: Besserer Informationsaustausch bei der 

Terrorismusbekämpfung und ein stärkerer Schutz der Außengrenzen“ hat die 

Kommission auf die zentrale Bedeutung sicherer Reise- und Identitätsdokumente 

verwiesen, wenn die Identität einer Person zweifelsfrei festgestellt werden muss, und 

angekündigt, dass sie einen Aktionsplan präsentieren wird, um gegen 

Reisedokumentenbetrug vorzugehen. Dieser Mitteilung zufolge bedarf es für ein 

verbessertes Konzept leistungsfähiger Systeme zur Vorbeugung von Missbrauch und zur 

Abwendung von Bedrohungen der inneren Sicherheit aufgrund von Mängeln bei der 

Dokumentensicherheit insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und 

grenzüberschreitender Kriminalität. 

(7) Gemäß dem Aktionsplan der Kommission vom 8. Dezember 2016 für ein wirksameres 

europäisches Vorgehen gegen Reisedokumentenbetrug (im Folgenden „Aktionsplan 

2016“) handelt es sich bei mindestens drei Vierteln der gefälschten Dokumente, die an 

den Außengrenzen, aber auch im Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen erfasst 

werden, um Fälschungen von Dokumenten eines Mitgliedstaats oder eines assoziierten 

Schengen-Landes. Bei den meisten erfassten gefälschten Dokumenten, die für Reisen 

innerhalb des Schengen-Raums verwendet werden, handelt es sich um weniger sichere, 

von den Mitgliedstaaten ausgestellte nationale Personalausweise.  
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(8) Um Identitätsbetrug zu verhindern, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass in 

ihren nationalen Rechtsvorschriften angemessene Sanktionen für die Fälschung und 

Verfälschung von Identitätsdokumenten und die Verwendung gefälschter oder 

verfälschter Dokumente vorgesehen sind. 

(9) Der Aktionsplan 2016 befasste sich betreffend Reisedokumentenbetrug mit den Risiken, 

die von gefälschten Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten ausgehen. Die 

Kommission sagte im Aktionsplan 2016 und in ihrem Bericht über die Unionsbürgerschaft 

2017 zu, die politischen Optionen zur Verbesserung der Sicherheit von Personalausweisen 

und Aufenthaltsdokumenten zu analysieren.  

(10) Dem Aktionsplan von 2016 zufolge erfordert die Ausstellung echter, sicherer 

Identitätsdokumente ein zuverlässiges Verfahren zur Registrierung der Identität und 

sichere Ausgangsdokumente bei der Beantragung. Angesichts der Zunahme der 

Verwendung gefälschter Ausgangsdokumente sollten die Kommission, die 

Mitgliedstaaten und die einschlägigen Agenturen der Union auch künftig 

zusammenarbeiten, um die Ausgangsdokumente weniger anfällig für Betrug zu machen  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C


 

 

8054/19   lh/JB/zb 10 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

(11) Diese Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, Personalausweise oder 

Aufenthaltsdokumente einzuführen, wenn diese nach nationalem Recht nicht vorgesehen 

sind; ebenso wenig berührt sie die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Ausstellung 

anderer Aufenthaltsdokumente nach nationalem Recht, die nicht in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, beispielsweise Aufenthaltskarten, die allen 

im Hoheitsgebiet ansässigen Personen unabhängig von deren Staatsangehörigkeit 

ausgestellt werden. 

(12) Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, für Identifizierungszwecke 

Dokumente anzuerkennen, bei denen es sich nicht um Reisedokumente handelt, also 

etwa Führerscheine, sofern das diskriminierungsfrei erfolgt. 

(13) Identitätsdokumente von Bürgern, deren Recht auf Freizügigkeit gemäß dem 

Unionsrecht oder dem nationalen Recht eingeschränkt wurde, aus denen ausdrücklich 

hervorgeht, dass sie nicht als Reisedokumente verwendet werden dürfen, sollten nicht in 

den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. 
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(14) Reisedokumente, die Teil 5 des Dokuments 9303 der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation (ICAO) über maschinenlesbare Reisedokumente (siebte Auflage, 2015) (im 

Folgenden „ICAO-Dokument 9303“) entsprechen, die im ausstellenden Mitgliedstaat 

nicht zur Identifizierung verwendet werden, etwa die irische „Passport Card“, sollten 

nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. 

(15) Diese Verordnung berührt weder die Verwendung von Personalausweisen und 

Aufenthaltsdokumenten mit eID-Funktion durch die Mitgliedstaaten zu sonstigen Zwecken 

noch die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates7, die die unionsweite gegenseitige Anerkennung der elektronischen 

Identifizierung für den Zugang zu öffentlichen Diensten vorsieht und die gegenseitige 

Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln unter bestimmten Bedingungen 

vorschreibt, wodurch es Bürgern erleichtert wird, sich in einen anderen Mitgliedstaat zu 

begeben. Verbesserte Personalausweise sollen eine einfachere Identifizierung 

gewährleisten und zu einem besseren Zugang zu Diensten beitragen.  

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 73). 
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(16) Damit Personalausweise und Aufenthaltsdokumente angemessen überprüft werden können, 

ist es unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten für jede Art von Dokument, das unter diese 

Verordnung fällt, den richtigen Titel verwenden. Um die Überprüfung der Dokumente, die 

unter diese Verordnung fallen, in anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern, sollte der Titel 

zudem in mindestens einer weiteren Amtssprache der Organe der Union eingetragen 

werden. Verwenden Mitgliedstaaten für Personalausweise bereits andere etablierte 

Bezeichnungen, sollten sie dies in ihrer Amtssprache bzw. ihren Amtssprachen auch 

weiterhin tun können. Allerdings sollten künftig keine weiteren neuen Bezeichnungen 

eingeführt werden. 

(17) Sicherheitsmerkmale sind erforderlich, um ein Dokument auf seine Echtheit zu überprüfen 

und die Identität einer Person festzustellen. Die Festlegung von 

Mindestsicherheitsstandards und die Aufnahme biometrischer Daten in Personalausweise 

und Aufenthaltskarten für Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats besitzen, ist ein wichtiger Schritt, um die Verwendung dieser Dokumente in 

der Union sicherer zu machen. Die Aufnahme solcher biometrischen Identifikatoren sollte 

gewährleisten, dass die Unionsbürger in vollem Umfang von ihren Freizügigkeitsrechten 

Gebrauch machen können. 
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(18) Die Speicherung eines Gesichtsbilds und zweier Fingerabdrücke (im Folgenden 

„biometrische Daten“) auf Personalausweisen und Aufenthaltskarten, die in Bezug auf 

biometrische Pässe und Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige bereits vorgesehen ist, 

stellt eine geeignete Kombination einer zuverlässigen Identifizierung und 

Echtheitsprüfung im Hinblick auf eine Verringerung des Betrugsrisikos dar, um die 

Sicherheit von Personalausweisen und Aufenthaltskarten zu verbessern.  

(19) Als allgemeine Praxis sollten die Mitgliedstaaten zur Überprüfung der Echtheit des 

Dokuments und der Identität des Inhabers in der Regel vorrangig das Gesichtsbild 

überprüfen und nur darüber hinaus, falls zur zweifelsfreien Bestätigung der Echtheit 

des Dokuments und der Identität des Inhabers notwendig, auch die Fingerabdrücke. 

(20) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass zwingend eine manuelle Kontrolle durch 

qualifizierte Mitarbeiter erfolgt, wenn sich die Echtheit des Dokuments oder die Identität 

des Inhabers nicht anhand der biometrischen Daten bestätigen lassen. 
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(21) Diese Verordnung stellt keine Rechtsgrundlage für die Einrichtung oder 

Aufrechterhaltung von Datenbanken auf nationaler Ebene zur Speicherung 

biometrischer Daten in den Mitgliedstaaten dar, zumal es sich dabei um eine Frage des 

nationalen Rechts handelt, welches dem Unionsrecht im Bereich Datenschutz 

entsprechen muss. Diese Verordnung stellt ferner keine Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung oder Aufrechterhaltung einer zentralen Datenbank auf der Ebene der 

Union dar.  

(22) Die biometrischen Identifikatoren sollten auf dem Speichermedium von 

Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten für die Zwecke der Überprüfung der 

Echtheit des Dokuments und der Identität des Inhabers erfasst und gespeichert werden. 

Diese Überprüfung sollte ausschließlich durch ordnungsgemäß befugte Mitarbeiter 

erfolgen dürfen und ferner nur, wenn die Vorlage des Dokuments gesetzlich 

vorgeschrieben ist. Ferner sollten biometrische Daten, die für den Zweck der 

Personalisierung von Personalausweisen oder Aufenthaltsdokumenten gespeichert 

werden, auf eine hochsichere Weise gespeichert werden sowie ausschließlich bis zu dem 

Datum der Abholung des Dokuments und keinesfalls länger als 90 Tage ab dem Datum 

der Ausstellung des Dokuments. Nach diesem Zeitpunkt sollten die biometrischen 

Identifikatoren umgehend gelöscht oder vernichtet werden. Jede weitere Verarbeitung 

dieser Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzvorschriften nach Unionsrecht 

und nationalem Recht sollte hiervon unberührt bleiben. 
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(23) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten die Spezifikationen des ICAO- Dokuments 

9303 berücksichtigt werden, die die weltweite Interoperabilität – auch bei der 

Maschinenlesbarkeit und der Sichtprüfung – gewährleisten.  

(24) Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, ob auf Dokumenten, die unter diese 

Verordnung fallen, das Geschlecht erfasst wird. Beschließt ein Mitgliedstaat, das 

Geschlecht auf einem Dokument zu erfassen, sollten entsprechend dem ICAO-

Dokument 9303 die Optionen „F“, „M“ oder „X“ oder die entsprechende einzelne 

Initiale in der oder den Sprachen jedes Mitgliedstaats verwendet werden.  
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(25) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um 

sicherzustellen, dass die künftigen, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/20028 des 

Rates angenommenen Sicherheitsstandards und technischen Spezifikationen 

gegebenenfalls in Bezug auf Personalausweise und Aufenthaltskarten angemessen 

berücksichtig werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates9 ausgeübt werden. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission von dem mit Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 

des Rates10 eingesetzten Ausschuss unterstützt werden. Falls erforderlich, um dem 

Risiko der Fälschung und Verfälschung vorzubeugen, sollten die 

Durchführungsrechtsakte geheimgehalten werden können. 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung 

des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 157 vom 15.6.2002, S. 1). 
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

10 Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche 
Visagestaltung (ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1). 
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(26) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass angemessene, wirksame Verfahren für die 

Erfassung biometrischer Identifikatoren bestehen, die den in der Charta, in der 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten des 

Europarats und den im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes verankerten Rechten und Grundsätzen entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass das Kindeswohl während des gesamten Verfahrens der Erfassung 

Vorrang hat. Zu diesem Zweck sollten die qualifizierten Mitarbeiter angemessene 

Schulungen über kinderfreundliche Verfahren zur Erfassung biometrischer 

Identifikatoren absolvieren. 

(27) Treten bei der Erfassung der biometrischen Identifikatoren Schwierigkeiten auf, sollten 

die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass geeignete Verfahren befolgt werden, sodass die 

Würde der betroffenen Person gewahrt bleibt. Daher sollte auf geschlechtergerechtes 

Vorgehen geachtet werden und den spezifischen Bedürfnissen von Kindern und 

schutzbedürftigen Personen Rechnung getragen werden. 
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(28) Die Einführung von Mindeststandards für die Sicherheit und die Gestaltung von 

Personalausweisen sollte den Mitgliedstaaten ermöglichen, sich auf die Echtheit der 

Dokumente zu verlassen, wenn Unionsbürger ihre Freizügigkeitsrechte ausüben. Mit der 

Einführung höherer Sicherheitsstandards sollten den öffentlichen und privaten Stellen 

ausreichende Garantien geboten werden, sodass sie sich auf die Echtheit von 

Personalausweisen, die von den Unionsbürgern für die Zwecke der Identifizierung 

vorgelegt werden, verlassen können. 

(29) Das Unterscheidungszeichen in Form eines zwei Buchstaben umfassenden Ländercodes 

des das Dokument ausstellenden Mitgliedstaats im Negativdruck in einem blauen 

Rechteck, umgeben von zwölf gelben Sternen, erleichtert die Sichtprüfung des 

Dokumentes, wenn der Inhaber sein Recht auf Freizügigkeit ausübt.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C


 

 

8054/19   lh/JB/zb 19 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

(30) An der Möglichkeit, zusätzliche nationale Merkmale vorzusehen, wird zwar festgehalten, 

die Mitgliedstaaten sollten allerdings sicherstellen, dass diese Merkmale die Wirksamkeit 

der gemeinsamen Sicherheitsmerkmale nicht beeinträchtigen oder sich negativ auf die 

grenzübergreifende Kompatibilität der Personalausweise auswirken, damit beispielsweise 

Personalausweise auch von Maschinen in anderen Mitgliedstaaten als den ausstellenden 

Mitgliedstaaten gelesen werden können. 

(31) Die Einführung von Mindestsicherheitsstandards für Personalausweise und 

Aufenthaltskarten für Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats besitzen, sollte nicht zu einer unverhältnismäßigen Erhöhung der 

Gebühren für Unionsbürger und Drittstaatsangehörige führen. Die Mitgliedstaaten 

sollten diesem Grundsatz Rechnung tragen, wenn sie Ausschreibungen veröffentlichen. 

(32) Die Mitgliedstaaten sollten alle Vorkehrungen treffen, die notwendig sind, damit der 

Inhaber eines Personalausweises anhand der biometrischen Daten korrekt identifiziert 

werden kann. Zu diesem Zweck könnten die Mitgliedstaaten erwägen, biometrische 

Identifikatoren, insbesondere das Gesichtsbild, durch die nationalen Behörden, die 

Personalausweise ausstellen, vor Ort erfassen zu lassen. 
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(33) Die Mitgliedstaaten sollten untereinander die Informationen austauschen, die für den 

Zugriff auf die Daten, die auf dem sicheren Speichermedium enthalten sind, sowie für 

deren Authentifizierung und Überprüfung notwendig sind. Die für das sichere 

Speichermedium verwendeten Formate sollten interoperabel sein, und zwar auch mit 

Blick auf automatisierte Grenzübergangsstellen.  

(34) In der Richtlinie 2004/38/EG wird auf den Umstand eingegangen, dass Unionsbürgern 

und nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzenden 

Familienangehörigen, die nicht über die erforderlichen Reisedokumente verfügen, jede 

angemessene Möglichkeit zu gewähren ist, mit anderen Mitteln nachzuweisen, dass sie 

das Recht auf Freizügigkeit genießen. Diese Möglichkeiten können vorläufige 

Identitätsdokumente sowie Aufenthaltskarten umfassen, die diesen Familienmitgliedern 

ausgestellt werden.  
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(35) Diese Verordnung trägt den Verpflichtungen aus der Charta und dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Rechnung. Daher 

sollten die Mitgliedstaaten mit der Kommission zusammenarbeiten, um die Aufnahme 

zusätzlicher Merkmale, die Personalausweise für Menschen mit Behinderungen – zum 

Beispiel Sehbehinderte – barrierefreier und nutzerfreundlicher machen, zu erreichen. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Verwendung von mobilen Registrierungsgeräten und anderen 

Lösungen für die Ausstellung von Personalausweisen für Personen, die die für die 

Ausstellung von Personalausweisen zuständigen Behörden nicht aufsuchen können, 

prüfen. 
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(36) Unionsbürgern ausgestellte Aufenthaltsdokumente sollten spezifische Informationen 

enthalten, die gewährleisten, dass sie in allen Mitgliedstaaten als Unionsbürger identifiziert 

werden. Dies soll die Anerkennung der Wahrnehmung des Freizügigkeitsrechts durch 

mobile Unionsbürger und der damit verbundenen Rechte erleichtern, die Harmonisierung 

sollte allerdings nicht über das zur Beseitigung der Schwachstellen der derzeitigen 

Dokumente angemessene Maß hinausgehen. Den Mitgliedstaaten steht es frei, in welchem 

Format diese Dokumente ausgestellt werden, sie könnten allerdings in einem Format 

ausgestellt werden, das den Spezifikationen des ICAO-Dokuments 9303 entspricht. 
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(37) Bei Aufenthaltsdokumenten‚ die Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats besitzen, ausgestellt werden, sollten dieselbe Gestaltung und dieselben 

Sicherheitsmerkmale verwendet werden, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002, 

geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1954 des Europäischen Parlaments und des 

Rates11, vorgesehen sind. Ein solches Aufenthaltsdokument dient als Nachweis des 

Aufenthaltsrechts und befreit darüber hinaus den ansonsten visumpflichtigen Inhaber vom 

Visumerfordernis, wenn er einen Unionsbürger innerhalb des Gebiets der Union begleitet 

oder ihm nachzieht.  

(38) Nach der Richtlinie 2004/38/EG werden Dokumente, die Familienangehörigen, die nicht 

die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, ausgestellt werden, als 

„Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers“ bezeichnet. Um die 

Identifizierung dieser Dokumente zu erleichtern, sollten Aufenthaltskarten für 

Familienangehörige von Unionsbürgern einen Standardtitel und -code tragen. 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2017/1954 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates zur 
einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 286 vom 
1.11.2017, S. 9). 
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(39) Angesichts des Sicherheitsrisikos wie auch der den Mitgliedstaaten entstehenden Kosten 

sollten Personalausweise sowie Aufenthaltskarten für Familienangehörige eines 

Unionsbürgers mit unzureichenden Sicherheitsstandards aus dem Verkehr gezogen 

werden. Generell dürfte bei Personalausweisen ein Übergangszeitraum von zehn Jahren 

und bei Aufenthaltskarten ein Zeitraum von fünf Jahren ausreichen, um der Häufigkeit, 

mit der die Dokumente gewöhnlich ausgetauscht werden, und dem Erfordernis, die 

bestehende Sicherheitslücke in der Union zu schließen, ausgewogen Rechnung zu tragen. 

Bei Ausweisen oder Karten, die wesentliche Sicherheitsmerkmale nicht aufweisen oder 

nicht maschinenlesbar sind, ist jedoch aus Sicherheitsgründen ein kürzerer 

Übergangszeitraum erforderlich. 
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(40) In Bezug auf die im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung zu verarbeitenden 

personenbezogenen Daten gilt die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates12. Es muss weiter präzisiert werden, welche Garantien für die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie insbesondere für sensible Daten wie 

beispielsweise biometrische Identifikatoren gelten. Die betroffenen Personen sollten 

darauf hingewiesen werden, dass ihre Dokumente mit einem den kontaktlosen 

Datenzugriff ermöglichenden Speichermedium, das die sie betreffenden biometrischen 

Daten enthält, versehen sind; außerdem sollten sie von allen Fällen in Kenntnis gesetzt 

werden, in denen die in ihren Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten erfassten 

Daten verwendet werden. In jedem Fall sollten die betroffenen Personen Zugang zu den 

personenbezogenen Daten haben, die in ihren Personalausweisen und 

Aufenthaltsdokumenten verarbeitet werden, und sie berichtigen lassen können, indem ein 

neues Dokument ausgestellt wird, wenn Daten falsch oder unvollständig sind. Das 

Speichermedium sollte hochsicher sein, und die auf ihm gespeicherten 

personenbezogenen Daten sollten wirksam vor unbefugtem Zugriff geschützt sein.  

                                                 
12 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(41) Die Mitgliedstaaten sollten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 für die 

ordnungsgemäße Verarbeitung biometrischer Daten verantwortlich sein, die von der 

Erfassung der Daten bis zu ihrer Aufnahme in das hochsichere Speichermedium reicht. 

(42) Die Mitgliedstaaten sollten besondere Vorsicht walten lassen, wenn eine 

Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleistungsanbieter besteht. Im Rahmen der 

Zusammenarbeit sollte keine Befreiung der Mitgliedstaaten von der Haftung nach dem 

Unionsrecht oder dem nationalen Recht gewährt werden, was Verstöße gegen Pflichten 

im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten angeht. 
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(43) In dieser Verordnung muss die Grundlage für die Erfassung und Speicherung von Daten 

auf dem Speichermedium von Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten festgelegt 

werden. Gemäß dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht und unter Achtung der 

Grundsätze der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sollten die Mitgliedstaaten für 

elektronische Dienste oder sonstige Zwecke im Zusammenhang mit Personalausweisen 

oder Aufenthaltsdokumenten die Daten auf einem Speichermedium speichern können. 

Die Verarbeitung solcher Daten einschließlich ihrer Erfassung und die Zwecke, zu denen 

sie verwendet werden dürfen, sollten nach Unionsrecht oder nationalem Recht zulässig 

sein. Alle nationalen Daten sollten von den in dieser Verordnung genannten biometrischen 

Daten physisch oder logisch getrennt sein und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

verarbeitet werden.  

(44) Die Mitgliedstaaten sollten diese Verordnung spätestens 24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens anwenden. Ab dem Geltungsbeginn der Verordnung sollten die 

Mitgliedstaaten nur Dokumente ausstellen, die die Anforderungen dieser Verordnung 

erfüllen. 
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(45) Die Kommission sollte nach Ablauf von zwei Jahren und elf Jahren nach dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung über deren Durchführung, einschließlich der 

Angemessenheit des Sicherheitsniveaus Bericht erstatten und dabei auf die Auswirkungen 

auf die Grundrechte und die Grundsätze des Datenschutzes eingehen. Gemäß der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung13 sollte 

die Kommission diese Verordnung sechs Jahre nach dem Geltungsbeginn und danach 

alle sechs Jahre auf der Grundlage der Informationen bewerten, die im Rahmen 

spezifischer Monitoring-Regelungen eingeholt werden, um die tatsächlichen 

Auswirkungen der Verordnung zu beurteilen und zu prüfen, ob es weiterer Maßnahmen 

bedarf. Für die Zwecke des Monitoring sollten die Mitgliedstaaten Statistiken über die 

Zahl der von ihnen ausgestellten Personalausweise und Aufenthaltsdokumente erstellen. 

                                                 
13 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(46) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Erhöhung der Sicherheit und die 

Erleichterung der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit von Unionsbürgern und ihren 

Familienangehörigen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus.  
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(47) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta anerkannt wurden, darunter die Würde des Menschen, das 

Recht auf Unversehrtheit, das Verbot der Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Strafe oder Behandlung, die Gleichheit vor dem Gesetz und die 

Nichtdiskriminierung, die Rechte des Kindes, die Rechte älterer Menschen sowie die 

Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, 

das Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Die 

Mitgliedstaaten sollten bei der Durchführung dieser Verordnung der Charta Rechnung 

tragen. 

(48) Der Europäische Datenschutzbeauftragte und die Agentur für Grundrechte haben am 

10. August 201814 und am 5. September 201815 Stellungnahmen abgegeben– 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
14 ABl. C 338 vom 21.9.2018, S. 22. 
15 Noch nicht veröffentlicht. 
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KAPITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand  

Mit dieser Verordnung werden die Sicherheitsstandards für Personalausweise verschärft, die die 

Mitgliedstaaten ihren Staatsangehörigen ausstellen, und für Aufenthaltsdokumente, die die 

Mitgliedstaaten Unionsbürgern und deren Familienangehörigen ausstellen, die ihr Recht auf 

Freizügigkeit in der Union ausüben. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

a) Personalausweise, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 

2004/38/EG eigenen Staatsangehörigen ausstellen;  

Diese Verordnung gilt nicht für vorläufig ausgestellte Identitätsdokumente mit einem 

Gültigkeitszeitraum von weniger als sechs Monaten. 
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b) Anmeldebescheinigungen, die sich länger als drei Monate in einem Aufnahmemitgliedstaat 

aufhaltenden Unionsbürgern gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2004/38/EG ausgestellt 

werden, und Dokumente zur Bescheinigung des Daueraufenthalts, die Unionsbürgern 

gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2004/38/EG auf Antrag ausgestellt werden; 

c) Aufenthaltskarten, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzenden 

Familienangehörigen von Unionsbürgern gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2004/38/EG 

ausgestellt werden, und Daueraufenthaltskarten, die nicht die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats besitzenden Familienangehörigen von Unionsbürgern gemäß Artikel 20 der 

Richtlinie 2004/38/EG ausgestellt werden. 
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KAPITEL II 

NATIONALE PERSONALAUSWEISE 

Artikel 3 

Sicherheitsstandards/Gestaltung/Spezifikationen 

(1) Die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Personalausweise werden im ID-1-Format 

hergestellt und sind mit einem maschinenlesbaren Bereich ausgestattet. Diese 

Personalausweise orientieren sich an den Spezifikationen und 

Mindestsicherheitsstandards des ICAO-Dokuments 9303 und entsprechen den 

Anforderungen der Buchstaben c, d, f und g des Anhangs der Verordnung (EG) 

Nr. 1030/2002, geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1954. 

(2) Die Datenelemente von Personalausweisen entsprechen den Spezifikationen des Teils 5 

des ICAO-Dokuments 9303.  

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die Dokumentennummer in Zone I erfasst werden, 

und die Angabe des Geschlechts ist optional. 
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(3) Auf dem Dokument erscheint der Titel „Personalausweis“ oder eine andere bereits 

etablierte nationale Bezeichnung in der Amtssprache oder den Amtssprachen des 

ausstellenden Mitgliedstaats sowie das Wort „Personalausweis“ in mindestens einer 

weiteren Amtssprache der Organe der Union. 

(4) Auf der Vorderseite des Personalausweises erscheint der zwei Buchstaben umfassende 

Ländercode des ausstellenden Mitgliedstaats im Negativdruck in einem blauen 

Rechteck, umgeben von zwölf gelben Sternen. 

(5) Die Personalausweise werden mit einem hochsicheren Speichermedium versehen, das ein 

Gesichtsbild des Personalausweisinhabers und zwei Fingerabdrücke in interoperablen 

digitalen Formaten enthält. Bei der Erfassung der biometrischen Identifikatoren wenden 

die Mitgliedstaaten die technischen Spezifikationen gemäß dem 

Durchführungsbeschluss der Kommission C(2018)7767 an16. 

                                                 
16 Durchführungsbeschluss der Kommission C(2018)7767 vom 30. November 2018 zur 

Festlegung der technischen Spezifikationen für die einheitliche Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige. 
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(6) Das Speichermedium weist eine ausreichende Kapazität auf und ist geeignet, die Integrität, 

die Authentizität und die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen. Auf die gespeicherten 

Daten kann kontaktlos zugegriffen werden, und sie werden nach Maßgabe des Beschlusses 

C(2018)7767 gesichert. Die Mitgliedstaaten tauschen untereinander die Informationen 

aus, die für die Authentifizierung des Speichermediums und den Zugriff auf und die 

Überprüfung der in Absatz 5 genannten biometrischen Datennotwendig sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7767&comp=7767%7C2018%7CC


 

 

8054/19   lh/JB/zb 36 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

(7) Kinder unter zwölf Jahren können von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken 

befreit werden. 

Kinder unter sechs Jahren sind von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken 

befreit. 

Personen, bei denen eine Abnahme von Fingerabdrücken physisch nicht möglich ist, sind 

von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit. 
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(8) Sofern zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderlich und angemessen, können die 

Mitgliedstaaten für den innerstaatlichen Gebrauch nach dem nationalen Recht 

vorgeschriebene Hinweise und Bemerkungen eintragen. Die Wirksamkeit der 

Mindestsicherheitsstandards und die grenzübergreifende Interoperabilität der 

Personalausweise dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden.  

(9) Nehmen die Mitgliedstaaten ein Dual Interface oder ein gesondertes Speichermedium in 

den Personalausweis auf, so muss das zusätzliche Speichermedium den einschlägigen ISO-

Normen entsprechen und darf keine Interferenzen mit dem in Absatz 5 genannten 

Speichermedium bewirken.  

(10) Speichern die Mitgliedstaaten im Personalausweis Daten für elektronische Dienste wie 

elektronische Behördendienste und den elektronischen Geschäftsverkehr, so müssen diese 

nationalen Daten von den in Absatz 5 genannten biometrischen Daten physisch oder 

logisch getrennt sein.  
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(11) Versehen die Mitgliedstaaten den Personalausweis mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen, 

so darf das die grenzübergreifende Kompatibilität dieser Personalausweise und die 

Wirksamkeit der Mindestsicherheitsstandards nicht beeinträchtigen. 
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Artikel 4 

Gültigkeitsdauer 

(1) Personalausweise sind mindestens fünf und höchstens zehn Jahre gültig. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten folgende Gültigkeitsdauer 

vorsehen: 

a) weniger als fünf Jahre bei Personalausweisen für Minderjährige; 

b) in Ausnahmefällen weniger als fünf Jahre bei Personalausweisen für Personen, 

die sich in besonderen, begrenzten Umständen befinden, wenn die 

Gültigkeitsdauer gemäß dem Unionsrecht und dem nationalen Recht begrenzt 

wird; 

c) länger als 10 Jahre bei Personalausweisen für Personen, die mindestens 70 Jahre 

alt sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C


 

 

8054/19   lh/JB/zb 40 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen einen Personalausweis mit einer Gültigkeitsdauer von zwölf 

Monaten oder weniger aus, wenn vorrübergehend aus physischen Gründen von keinem 

der Finger Fingerabdrücke genommen werden können. 

Artikel 5 

Auslaufregelung 

(1) Personalausweise, die den Anforderungen des Artikels 3 nicht entsprechen, verlieren ihre 

Gültigkeit mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer oder am ... [zehn Jahre nach dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung], je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: 

a) Personalausweise, die den Mindestsicherheitsstandards des Teils 2 des ICAO-

Dokuments 9303 nicht entsprechen oder die keinen funktionalen maschinenlesbaren 

Bereich gemäß Absatz 3 enthalten, verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf ihrer 

Gültigkeitsdauer oder am ... [fünf Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung], je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt; 

b) Personalausweise für Personen, die am ... [Geltungsbeginn dieser Verordnung] 

mindestens 70 Jahre alt sind, die den Mindestsicherheitsstandards des Teils 2 des 

ICAO-Dokuments 9303 entsprechen und die einen funktionalen 

maschinenlesbaren Bereich gemäß Absatz 3 enthalten, verlieren ihre Gültigkeit 

mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 bezeichnet der Begriff „funktionaler maschinenlesbarer 

Bereich“ 

a) einen maschinenlesbaren Bereich gemäß Teil 3 des ICAO-Dokuments 9303; oder 

b) jeden anderen maschinenlesbaren Bereich, wobei der ausstellende Mitgliedstaat 

die Vorgaben für das Auslesen und die Anzeige der darin enthaltenen 

Informationen bekanntgibt, es sei denn, ein Mitgliedstaat teilt der Kommission bis 

zum ... [Datum des Geltungsbeginns dieser Verordnung] mit, dass er keine 

Möglichkeit hat, diese Informationen auszulesen und anzeigen zu lassen. 

Nach Erhalt einer Mitteilung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b unterrichtet die 

Kommission den betreffenden Mitgliedstaat und den Rat entsprechend. 
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KAPITEL III 

AUFENTHALTSDOKUMENTE FÜR UNIONSBÜRGER 

Artikel 6 

Mindestangaben 

Wenn die Mitgliedstaaten an Unionsbürger Aufenthaltsdokumente ausstellen, enthalten diese 

mindestens folgende Angaben: 

a) den Titel des Dokuments in der Amtssprache oder den Amtssprachen des betreffenden 

Mitgliedstaats und in mindestens einer weiteren Amtssprache der Organe der Union; 

b) einen eindeutigen Vermerk, dass das Dokument einem Unionsbürger gemäß der Richtlinie 

2004/38/EG ausgestellt wurde; 
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c) die Dokumentennummer; 

d) den Namen (Nachname und Vorname(n)) des Inhabers; 

e) das Geburtsdatum des Inhabers; 

f) die Angaben, die in Anmeldebescheinigungen und Dokumenten zur Bescheinigung des 

Daueraufenthalts gemäß Artikel 8 bzw. Artikel 19 der Richtlinie 2004/38/EG 

aufgenommen werden; 

g) die ausstellende Behörde; 
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h) auf der Vorderseite den zwei Buchstaben umfassenden Ländercode des ausstellenden 

Mitgliedstaates im Negativdruck in einem blauen Rechteck, umgeben von zwölf gelben 

Sternen.  

Beschließt ein Mitgliedstaat, dass Fingerabdrücke abgenommen werden, so gilt Artikel 3 

Absatz 7 entsprechend. 

Personen, bei denen eine Abnahme von Fingerabdrücken physisch nicht möglich ist, sind von 

der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit. 
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KAPITEL IV 

AUFENTHALTSKARTEN FÜR FAMILIENANGEHÖRIGE, DIE NICHT DIE 

STAATSANGEHÖRIGKEIT EINES MITGLIEDSTAATS BESITZEN 

Artikel 7 

Einheitliche Gestaltung 

(1) Bei der Ausstellung von Aufenthaltskarten für Familienangehörige von Unionsbürgern, die 

nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, legen die Mitgliedstaaten 

dieselbe Gestaltung zugrunde, wie sie mit der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002, geändert 

durch die Verordnung (EU) 2017/1954 und durchgeführt mit dem Beschluss C(2018)7767, 

festgelegt wurde. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1030/2002;Nr:1030;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1954;Nr:2017;Year:1954&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7767&comp=7767%7C2018%7CC


 

 

8054/19   lh/JB/zb 46 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 trägt eine Karte den Titel „Aufenthaltskarte“ oder 

„Daueraufenthaltskarte“. Die Mitgliedstaaten geben dabei an, dass diese Dokumente für 

Familienangehörige von Unionsbürgern gemäß der Richtlinie 2004/38/EG ausgestellt 

werden. Für diesen Zweck verwenden die Mitgliedstaaten den standardisierten Code 

„EU-Familienangehöriger Art 10 RL 2004/38/EG“ oder „EU - Familienangehöriger 

Art 20 RL 2004/38/EG“ im Datenfeld [10] gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 1030/2002, geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1954. 

(3) Die Mitgliedstaaten können gemäß dem nationalen Recht Daten für den innerstaatlichen 

Gebrauch eintragen. Bei der Eintragung und Speicherung solcher Daten beachten die 

Mitgliedstaaten die Anforderungen des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1030/2002, geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1954. 
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Artikel 8 

Auslaufregelung für bestehende Aufenthaltskarten 

(1) Aufenthaltskarten für - nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzende - 

Familienangehörige von Unionsbürgern, die nicht den Anforderungen des Artikels 7 

entsprechen, verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer oder am ... [fünf 

Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung], je nachdem, welcher Zeitpunkt früher 

eintritt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 verlieren Aufenthaltskarten für - nicht die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats besitzende - Familienangehörige von Unionsbürgern, die den 

Mindestsicherheitsstandards von Teil 2 des ICAO-Dokuments 9303 nicht entsprechen 

oder die keinen funktionalen maschinenlesbaren Bereich gemäß Teil 3 des ICAO-

Dokuments 9303 aufweisen, ihre Gültigkeit mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer oder am ... 

[zwei Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung], je nachdem, welcher Zeitpunkt 

früher eintritt. 
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KAPITEL V 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN  

Artikel 9 

Kontaktstelle 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt mindestens eine zentrale Behörde, die als Kontaktstelle für die 

Durchführung dieser Verordnung dient. Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zentrale 

Behörde, so teilt er mit, welche dieser Behörden als Kontaktstelle für Durchführung 

dieser Verordnung fungiert. Er teilt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten den 

Namen dieser Behörde mit. Wechselt ein Mitgliedstaat die benannte Behörde, so setzt er 

die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kontaktstellen die relevanten Informations- und 

Unterstützungsdienste auf Unionsebene, die im Rahmen des einheitlichen digitalen 

Zugangstors gemäß der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und 

des Rates17 erfasst sind, kennen und mit ihnen zusammenarbeiten können. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu 
Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1). 
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Artikel 10 

Erfassung biometrischer Identifikatoren 

(1) Biometrische Identifikatoren werden ausschließlich durch qualifiziertes und 

ordnungsgemäß befugtes Personal erfasst, das von den für die Ausstellung der 

Personalausweise oder Aufenthaltskarten zuständigen Behörden benannt wird; diese 

Erfassung erfolgt zum Zwecke der Aufnahme in ein hochsicheres Speichermedium 

gemäß Artikel 3 Absatz 5 bei Personalausweisen bzw. gemäß Artikel 7 Absatz 1 bei 

Aufenthaltskarten. Abweichend von Satz 1 werden Fingerabdrücke ausschließlich von 

qualifiziertem und ordnungsgemäß befugtem Personal dieser Behörden erfasst, es sei 

denn, es handelt sich um Anträge, die bei den diplomatischen und konsularischen 

Behörden des Mitgliedstaats eingereicht wurden.  

Um die Übereinstimmung der biometrischen Identifikatoren mit der Identität des 

Antragstellers zu gewährleisten, muss der Antragsteller während des 

Ausstellungsverfahrens für jeden Antrag mindestens einmal persönlich erscheinen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass angemessene und wirksame Verfahren für die 

Erfassung biometrischer Identifikatoren bestehen, und dass diese Verfahren den in der 

Charta, in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten und im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes verankerten Rechten und Grundsätzen entsprechen.  

Treten bei der Erfassung der biometrischen Identifikatoren Schwierigkeiten auf, stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass geeignete Verfahren zur Wahrung der Würde der 

betroffenen Person vorhanden sind. 

(3) Vorbehaltlich anderer Verarbeitungszwecke nach Maßgabe des Unionsrechts und des 

nationalen Rechts werden biometrische Identifikatoren, die für die Zwecke der 

Personalisierung von Personalausweisen oder Aufenthaltsdokumenten gespeichert 

werden, auf hochsichere Weise sowie ausschließlich bis zu dem Tag der Abholung des 

Dokuments und keinesfalls länger als 90 Tage ab dem Tag der Ausstellung des 

Dokuments gespeichert Nach diesem Zeitraum werden die biometrischen Identifikatoren 

umgehend gelöscht oder vernichtet. 
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Artikel 11 

Schutz personenbezogener Daten und Haftung 

 (1)  Unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 gewährleisten die Mitgliedstaaten die 

Sicherheit, Integrität, Echtheit und vertrauliche Behandlung der für die Zwecke dieser 

Verordnung erfassten und gespeicherten Daten. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die für die Ausstellung von 

Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten zuständigen Behörden als der 

Verantwortliche gemäß Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679, und sind für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Aufsichtsbehörden ihren Aufgaben gemäß 

der Verordnung (EU) 2016/679 umfassend nachkommen können, was den Zugang zu 

allen personenbezogenen Daten und allen erforderlichen Informationen sowie zu den 

Geschäftsräumen und Datenverarbeitungsgeräten der zuständigen Behörden 

einschließt. 

(4) Durch die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsanbietern wird ein Mitgliedstaat 

nicht von der Haftung nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht für Verstöße 

gegen Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten befreit. 

(5) Maschinenlesbare Informationen dürfen nur gemäß dieser Verordnung oder dem 

nationalen Recht des ausstellenden Mitgliedstaats in einen Personalausweis und ein 

Aufenthaltsdokument aufgenommen werden. 
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(6) Auf dem Speichermedium von Personalausweisen und Aufenthaltsdokumenten 

gespeicherte biometrische Daten dürfen nur gemäß dem Unionsrecht und dem 

nationalen Recht von ordnungsgemäß befugten Mitarbeitern der zuständigen nationalen 

Behörden und Agenturen der Union verwendet werden, um 

a) den Personalausweis oder das Aufenthaltsdokument auf seine Echtheit zu 

überprüfen, 

b) die Identität des Inhabers anhand direkt verfügbarer abgleichbarer Merkmale zu 

überprüfen, wenn die Vorlage des Personalausweises oder Aufenthaltsdokuments 

gesetzlich vorgeschrieben ist. 

(7) Die Mitgliedstaaten halten eine Liste der zuständigen Behörden vor, die Zugang zu den 

biometrischen Daten haben, die auf dem in Artikel 3 Absatz 5 dieser Verordnung 

genannten Speichermedium gespeichert sind, und übermitteln diese Liste jährlich der 

Kommission. Die Kommission veröffentlicht im Internet eine Zusammenstellung dieser 

nationalen Listen. 
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Artikel 12 

Monitoring  

Bis zum ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] erstellt die Kommission ein 

ausführliches Programm für das Monitoring der Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen der 

Verordnung, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Grundrechte. 

In dem Monitoring-Programm werden die Instrumente benannt, mit denen Daten und sonstige 

erforderliche Nachweise zu erfassen sind, und die Zeitabstände der Erfassung angegeben. Darin 

wird auch festgelegt, welche Maßnahmen die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der 

Erfassung und Auswertung der Daten und sonstigen Nachweise zu ergreifen haben. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die für das Monitoring erforderlichen Daten und 

sonstigen Nachweise. 
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Artikel 13 

Berichterstattung und Bewertung 

(1) Zwei Jahre bzw. elf Jahre nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss einen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung vor, in dem 

sie insbesondere auf den Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen Daten 

eingeht. 

(2) Sechs Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung und danach alle sechs Jahre 

führt die Kommission eine Bewertung der Verordnung durch und legt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht 

mit den wichtigsten Ergebnissen vor. Der Schwerpunkt des Berichts liegt insbesondere 

auf 

a) den Auswirkungen dieser Verordnung auf die Grundrechte; 
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b) der Mobilität der Unionsbürger;  

c) der Wirksamkeit der biometrischen Überprüfung für die Gewährleistung der 

Sicherheit der Reisedokumente; 

d) eine mögliche Verwendung von Aufenthaltskarten als Reisedokumente; 

e) eine mögliche weitere visuelle Vereinheitlichung der Personalausweise; 

f) das Erfordernis, für vorläufige Identifizierungsdokumente gemeinsame 

Sicherheitsmerkmale vorzusehen, mit dem Ziel, dass sie vermehrt anerkannt 

werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Agenturen der Union übermitteln der 

Kommission die für die Ausarbeitung dieser Berichte erforderlichen Informationen. 
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Artikel 14 

Zusätzliche technische Spezifikationen 

(1) Um gegebenenfalls die erforderliche Übereinstimmung der in Artikel 2 Buchstaben a 

und c genannten Personalausweise und Aufenthaltsdokumente mit künftigen 

Mindestsicherheitsstandards zu gewährleisten, legt die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten zusätzliche technische Spezifikationen zu Folgendem fest: 

a) zusätzliche Sicherheitsmerkmale und -anforderungen, einschließlich höherer 

Standards zum Schutz vor Fälschung, Verfälschung und Nachahmung; 

b) technische Spezifikationen für das Speichermedium der biometrischen Daten 

gemäß Artikel 3 Absatz 5 und deren Sicherung, einschließlich der Verhinderung 

des unbefugten Zugriffs und einer Erleichterung der Validierung; 

c) Qualitätsanforderungen an und gemeinsame technische Standards für das 

Gesichtsbild und Fingerabdrücke. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Nach dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten Verfahren kann beschlossen werden, dass 

die Spezifikationen gemäß diesem Artikel geheim und nicht zu veröffentlichen sind. In 

diesem Fall werden sie ausschließlich den von den Mitgliedstaaten für den Druck 

benannten Stellen sowie Personen zugänglich gemacht, die von einem Mitgliedstaat 

oder der Kommission hierzu ordnungsgemäß ermächtigt worden sind. 

(3) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle, die für den Druck der Personalausweise, und 

eine Stelle, die für den Druck der Aufenthaltskarten für Familienangehörige von 

Unionsbürgern zuständig ist, und teilt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

die Namen dieser Stellen mit. Die Mitgliedstaaten können in der Folge andere Stellen 

benennen als die zunächst benannte; die Kommission und die Mitgliedstaaten sind 

entsprechend zu informieren. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=62197&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8054/19;Nr:8054;Year:19&comp=8054%7C2019%7C


 

 

8054/19   lh/JB/zb 59 

ANLAGE GIP.2  DE 
 

 

Die Mitgliedstaaten können auch beschließen, eine einzige zuständige Stelle für den 

Druck von Personalausweisen und von Aufenthaltskarten für Familienangehörige von 

Unionsbürgern zu benennen ist; sie teilen der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten den Namen dieser Stelle mit. 

Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können auch eine einzige Stelle für diese Zwecke 

benennen; sie informieren die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

entsprechend. 
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Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 

eingesetzten Ausschuss unterstützt.  

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission 

den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Artikel 16 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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▌ 
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